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Schlüsse des Ministerrates und die Kontrolle 
ihrer Durchführung einbezogen werden.

(4) Der Ministerrat nimmt regelmäßig Re
chenschaftslegungen über die Erfüllung der 
Aufgaben entgegen und ist dafür verantwort
lich, daß das Prinzip der Rechenschaftslegung 
der unteren vor den übergeordneten Organen 
und Leitern stärker durchgesetzt wird. Der Mi
nisterrat hat die Ausbildung, Weiterbildung 
und Qualifizierung der Staats- und Wirtschafts
funktionäre nach einem einheitlichen System 
zu gewährleisten und die sozialistischen Prin
zipien der Arbeit mit den Menschen im Staats
und Wirtschaftsapparat durchzusetzen.

(5) Der Ministerrat ist verantwortlich für 
die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
und Sicherheit sowie für den Schutz des ge
sellschaftlichen Eigentums und der sozialisti
schen Gesellschaftsordnung. Er hat die Rechte 
der Bürger zu sichern.

(6) Der Ministerrat arbeitet eng mit der Na
tionalen Front des demokratischen Deutsch
land und den in ihr vereinigten Parteien und 
Massenorganisationen zusammen, damit alle 
Kräfte des Volkes für den umfassenden Auf
bau des Sozialismus organisiert und die Be
ziehungen der Bürger zu ihrem sozialistischen 
Staate enger gestaltet werden.

(7) Der Ministerrat vertieft die freund
schaftlichen Beziehungen zu den sozialistischen 
Ländern, insbesondere zur Sowjetunion. Das 
ganze Wirken des Ministerrates ist darauf ge
richtet, die Prinzipien der friedlichen Koexi
stenz und die Politik der Erhaltung und Si
cherung des Friedens zu verwirklichen. Er ent
wickelt die politischen, wirtschaftlichen, kul
turellen und anderen Beziehungen zu allen 
Staaten und Ländern auf der Grundlage der 
Gleichberechtigung und im Geiste der Völker
freundschaft.

(2) Der Ministerrat ist für die Koordinie
rung der Volkswirtschaftspläne mit den Län
dern des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshil
fe verantwortlich. Er sichert die internationale 
wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische 
Zusammenarbeit mit den Staaten des Rates für 
Gegenseitige Wirtschaftshilfe und legt für 
die Deutsche Demokratische Repbulik die er
forderlichen Maßnahmen für die Durchfüh
rung der Beschlüsse des Rates für Gegenseiti
ge Wirtschaftshilfe und seines Exekutivkomi
tees fest. Er entwickelt die zweiseitige ökono
mische Zusammenarbeit mit den sozialistischen 
Staaten.

(3) Der Ministerrat hat die wirtschaftlichen 
Beziehungen mit den kapitalistischen Ländern 
in Übereinstimmung mit ihren ökonomischen 
Möglichkeiten und Interessen auf der Grund
lage des gegenseitigen Vorteils auszubauen und 
dabei insbesondere auch die Handels- und 
Wirtschaftsbeziehungen mit den nichtpaktge
bundenen Staaten zu entwickeln.

(4) Der Ministerrat schließt Regierungsab
kommen ab und kontrolliert ihre Erfüllung 
in der Deutschen Demokratischen Republik.

§8
(1) Der Ministerrat erläßt Rechtsnormen in 

Form von Verordnungen und Beschlüssen.
(2) Der Ministerrat kann nachgeordnete Or

gane und örtliche Räte verpflichten, Anord
nungen, Durchführungsbestimmungen und an
dere Entscheidungen bzw. Beschlüsse zu erlas
sen. Er hat das Recht, solche Entscheidungen 
und Beschlüsse, die nicht der Gesetzlichkeit ent
sprechen oder der Erfüllung der staatlichen 
Aufgaben dienen, aufzuheben. Er ist berechtigt, 
die Durchführung von Beschlüssen der örtli
chen Volksvertretungen auszusetzen, wenn die
se den Gesetzen und Beschlüssen der Volks
kammer, den Erlassen und Beschlüssen des Staats
rates oder den Verordnungen und Beschlüssen 
des Ministerrates widersprechen.

§ 9
(1) Der Ministerrat bildet aus seiner Mitte 

das Präsidium des Ministerrates. Es nimmt zwi
schen den Tagungen des Ministerrates dessen 
Funktion wahr.

(2) Das Präsidium des Ministerrates leitet 
und organisiert die Arbeit des Ministerrates. 
Es legt die Maßnahmen zur Durchführung der 
Gesetze und Beschlüsse der Volkskammer, der 
Erlasse und Beschlüsse des Staatsrates und der 
Verordnungen und Beschlüsse des Ministerrates 
fest.

(3) Die Entscheidungen des Präsidiums des 
Ministerrates gelten als Entscheidungen des Mi
nisterrates.

(4) Die Mitglieder des Ministerrates erlassen 
auf der Grundlage und zur Durchführung der 
Beschlüsse des Zentralkomitees der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands, die die staat
liche Tätigkeit betreffen, der Gesetze und Be
schlüsse der Volkskammer, der Erlasse und Be
schlüsse des Staatsrates sowie der Verordnun
gen und Beschlüsse des Ministerrates Anord
nungen und Durchführungsbestimmungen, die 
allgemein verbindlich sind.

(5) Den Leitern zentraler Staatsorgane, die 
dem Ministerrat unmittelbar unterstellt sind, 
aber nicht Mitglied des Ministerrates sind, kann 
dieses Recht zum Erlaß von Anordnungen und 
Durchführungsbestimmungen im Einzelfall oder 
generell übertragen werden.

§ 10
(1) Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkün

dung in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
a) Das Gesetz vom 8. Dezember 1958 über 

den Ministerrat der Deutschen Demokratischen 
Republik (GBl. I S. 865),

b) das Gesetz vom 19. Oktober 1962 zur 
Änderung des Gesetzes über den Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. 
I S.92).


